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NOTFALLORGANISATION

	Prüfpunkt
	Antwort

	
	Ja
	Nein

	1.
	Wir haben einen Alarmplan erstellt.
	☐
	☐

	2.
	Wir haben den Alarmplan unseren Mitarbeitern durch eine Unterweisung bekannt gemacht.
	☐
	☐

	3.
	Wir halten unseren Alarmplan stets aktuell.
	☐
	☐

	4.
	Wir erproben unsere Alarmpläne im Rahmen von Notfallübungen, beobachten diese und nehmen dabei auch Anregungen der Mitarbeiter auf.
	☐
	☐

	6.
	Wir haben geprüft, welche potenziellen Schadensereignisse wir durch Frühwarnsysteme möglichst schnell voraussehbar machen können.
	☐
	☐

	7.
	Wir haben für das gesamte Unternehmen Flucht- und Rettungswege ausgewiesen.
	☐
	☐

	8.
	Unsere Flucht- und Rettungswege entsprechen den Vorgaben der ASR A2.3, z. B. hinsichtlich der Mindestbreite, Durchgangshöhe, Anforderungen an Karussell- und Schiebetüren usw.
	☐
	☐

	9.
	Wir haben in unserer Notfall- und Fluchtwegsplanung auch die Belange von Mitarbeitern mit Behinderungen und Mobilitätseinschränkungen einbezogen.
	☐
	☐

	10.
	Die Flucht- und Rettungswege sind so kurz wie möglich und überschreiten nicht die maximalen Längen laut ASR A2.3.
	☐
	☐

	11.
	Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge sind gut sichtbar und dauerhaft nach ASR A2.3 gekennzeichnet.
	☐
	☐

	12.
	Flucht- und Rettungswege sowie Notausgänge sind gut ausgeleuchtet.
	☐
	☐

	13.
	All Türen im Fluchtwegsverlauf lassen sich leicht und ohne Hilfsmittel öffnen.
	☐
	☐

	14.
	Alle Türen von Notausgängen schlagen nach außen hin auf.
	☐
	☐

	15.
	Alle Notausgänge führen in gesicherte Bereiche bzw. andere Brandabschnitte.
	☐
	☐

	16.
	Wir prüfen – in auch unregelmäßigen Abständen –, dass Flucht- und Rettungswege stets frei und benutzbar sind. Bei Verstößen wie z. B. Warenanlieferungen vor Notausgängen oder im Fluchtweg abgestellte Hubwagen sprechen wir die verursachenden Mitarbeiter direkt an.
	☐
	☐

	17.
	Wir haben sichergestellt, dass die für den Betrieb vorgesehenen Notausgänge auch von außen gekennzeichnet sind und ein Zustellen oder Zuparken (z. B. im öffentlichen Verkehrsraum) verhindert wird.
	☐
	☐

	18.
	In einer Gefährdungsbeurteilung haben wir geprüft, ob wir Flucht- und Rettungspläne benötigen.
	☐
	☐

	19.
	Alle Flucht- und Rettungspläne hängen in ausreichender Häufigkeit an geeigneten Stellen in angemessener Höhe aus.
	☐
	☐

	
	Die Aushangstellen für Alarm, Flucht- und Rettungspläne sind so gewählt, dass sie auch bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung lesbar bleiben.
	☐
	☐

	
	Unsere Brandschutzeinrichtungen sind auf dem Stand der Technik und werden regelmäßig kontrolliert.
	☐
	☐

	
	Geeignete Löschmittel und Feuerlöscher sind im gesamten Betrieb an gut erreichbaren Stellen vorhanden.
	☐
	☐

	
	Unsere Mitarbeiter haben gelernt, wie man Feuerlöscher bedient, und dies so lange geübt, bis keiner mehr Scheu hat, einen Feuerlöscher im Notfall zu benutzen.
	☐
	☐

	
	Wir führen auch für alle Betriebsneulinge und Auszubildende Brandschutzunterweisungen und Feuerlöschübungen durch.
	☐
	☐

	
	Wir haben die lokale Feuerwehr über die in unserem Unternehmen eingesetzten Gefahrstoffe und andere bei uns vorhandene Brandlasten informiert. 
	☐
	☐

	
	Bei von der Gemeinde angesetzten Brandverhütungsschauen oder Brandschutzübungen der lokalen Feuerwehr sind wir kooperativ und unterstützen die Veranstaltungen als willkommene Vorbereitung für einen Ernstfall.
	☐
	☐

	
	Wir organisieren Evakuierungs- und Räumungsübungen in angemessenen Zeitabständen.
	☐
	☐

	
	Wir haben festgelegt, auf welche Weise die Vollzähligkeit an Sammelplätzen kontrolliert wird.
	☐
	☐

	
	Wir haben in Notfall-, Rettungs- und Räumungsszenarien auch die Belange von Mitarbeitern (oder Kunden, Besuchern usw.) mit eingeschränkter Mobilität berücksichtigt.
	☐
	☐

	
	Wir haben in unserer Gefährdungsbeurteilung geprüft, welche Meldeeinrichtungen und Rettungstransportmittel für welche Betriebsteile notwendig sind.
	☐
	☐

	
	Wir haben Erste-Hilfe-Einrichtungen installiert, ihre Standorte, gekennzeichnet und prüfen regelmäßig deren ordnungsgemäßen Zustand.
	☐
	☐

	
	Unsere Erste-Hilfe-Kästen werden regelmäßig auf ihren Zustand, Vollständigkeit und Ablaufdaten der Inhalte geprüft und ggf. nachgefüllt. 
	☐
	☐

	
	Die vorhandenen Gerätschaften für Erste Hilfe und Rettung sind stets voll funktionsfähig, wir prüfen dies regelmäßig. 
	☐
	☐

	
	An zentraler Stelle haben wir einen AED (Automatisierter Externer Defibrillator) platziert (sinnvoll, aber keine Pflicht) und unsere Beschäftigen zu dessen Anwendung bei Herzkreislauf-Stillstand und Herzinfarkt unterwiesen.
	☐
	☐

	
	In unserem Betrieb gibt es eine ausreichende Zahl ausgebildeter Ersthelfer. 
	☐
	☐

	
	Wir achten beim Einteilen von Schichtplänen, Urlaubszeiten usw. darauf, dass stets genügend Ersthelfer in jedem Betriebsteil anwesend sind.
	☐
	☐

	
	Wir haben geprüft, wo Sicherheits- oder Notbeleuchtungen nach ASR A3.4/3 notwendig sind und diese installiert.
	☐
	☐

	
	Alle Sicherheitseinrichtungen wie Alarmierungs- und Meldesysteme Sicherheitsbeleuchtungen oder elektrische Verriegelungen von Notausgängen usw. werden in regelmäßigen Abständen sachgerecht gewartet und ihr einwandfreies Funktionieren kontrolliert. 
	☐
	☐

	
	Alle Prüfungen und Kontrollen zu Notfalleinrichtungen werden in einem Prüfprotokoll festgehalten.
	☐
	☐

	
	Die innerbetrieblichen Meldeketten funktionieren und die technischen Kommunikationswege sind intakt, Notrufstellen oder Leitwarte, Pforte usw. können stets von allen Betriebsbereichen aus erreicht werden. Dies testen wir in angemessenen Zeitabständen.
	☐
	☐

	
	Für unübersichtliche Betriebsbereiche, schwer zugängliche Arbeitsstätten, enge Zufahrten usw. haben wir Anweisungen erstellt, wie im Gefahrenfall Rettungskräfte auf schnellstem Wege zum Notfallort eingewiesen werden. 
	☐
	☐

	
	Wir haben organisiert, dass auch alle Mitarbeiter von Fremdfirmen, externe Reinigungskräfte, Security-Dienstleister usw., die sich im Betrieb oder auf dem Betriebsgelände bewegen, zu Alarmplänen und Notfallmaßnahmen unterwiesen werden.
	☐
	☐

	
	Alleinarbeitende Mitarbeiter haben wir mit Notrufsystemen ausgestattet und diese zur Benutzung und zum Verhalten im Notfall unterwiesen.
	☐
	☐

	
	Unsere Notfallvorsorge berücksichtigt auch die Situation von sehschwachen oder hörschwachen Mitarbeitern. Hinsichtlich optischer und akustischer Kennzeichnungen und Alarmierungssysteme gehen wir nach dem Zwei-Sinne-Prinzip vor. 
	☐
	☐

	
	Wir haben ein Konzept erstellt, wer bei Notfällen, die auch die Umgebung betreffen, etwa durch gesundheitsschädliche Immissionen, auf welche Weise Nachbarschaft und Anwohner informiert. 
	☐
	☐

	
	Wir haben festgelegt, wer sich nach einem Unfall an die Öffentlichkeit und die Medien wendet.
	☐
	☐

	
	Wir haben organisiert, wie Unfallzeugen und Ersthelfer nach einem traumatischen Ereignis physisch und psychisch betreut werden.
	☐
	☐

	
	Notfälle und auch Beinahe-Notfälle dokumentieren wir und prüfen, inwiefern Notfallmaßnahmen und -pläne angepasst werden müssen.
	☐
	☐

	
	Jedes Notfallereignis wird anschließend von der Betriebsleitung und den Sicherheitsverantwortlichen unter Einbezug der Beschäftigten analysiert und ausgewertet.
	☐
	☐
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